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Immatrikulations- und Zulassungs-ordnung 
(IZO) der Fachhochschule 

Potsdam 
 
 
vom 09.12.1992 in der Fassung gemäß der ersten 
Änderungssatzung vom 01.07.1998, der zweiten 
Änderungssatzung vom 31.01.2001 und der dritten 
Änderungssatzung vom 04.08.2003 
 
 
Aufgrund des Brandenburgischen Hochschulgeset-
zes vom 20. Mai 1999 (GVBI. Nr. 8, S. 130) hat die 
Fachhochschule Potsdam folgende Immatrikulati-
ons- und Zulassungsordnung als Satzung erlassen: 
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§ 1  
Zulassung zum Studium 

 
(1) Ist ein Studiengang an der Fachhochschule 
Potsdam zulassungsbeschränkt, erfolgt die Verga-
be der Studienplätze auf der Grundlage der Hoch-
schulvergabeverordnung des Landes Brandenburg 
(HVVBbg). 
 
(2) Bei zulassungsbeschränkten Studiengängen, in 
denen durch eine Feststellungsprüfung die studi-
engangbezogene Eignung festgestellt wird, be-
stimmt sich der Grad der Qualifikation nach § 7 
Abs. 3 Buchstabe a HVVBbg durch das Ergebnis der 
Feststellungsprüfung. Die Bewertungskriterien und 
der Verfahrensablauf der Feststellungsprüfung sind 
in der Feststellungsordnung des jeweiligen Studi-
engangs geregelt. 
 
(3) Die Studienplätze in zulassungsbeschränkten 
berufsbegleitenden Studiengängen werden im 
Ergebnis eines Auswahlverfahrens vergeben. Das 
Verfahren regelt der zuständige Fachbereichsrat 
durch Satzung. 
 
(4) In zulassungsbeschränkten Studiengängen, in 
denen Auswahlverfahren gem. §7 Abs. 4 HVVBbg 
durchgeführt werden, regelt der zuständige Fach-
bereichsrat die Bewertungsmaßstäbe und das 
Verfahren durch Satzung gem. § 11 HVVBbg. 
 
(5) Die Satzungen nach Abs. 3 und 4 bedürfen der 
Genehmigung der Präsidentin/des Präsidenten 
bzw. der Rektorin/des Rektors. 
 
 

§ 2  
Allgemeines zur Immatrikulation 

 
(1) Der/die Studienbewerber/in wird auf Antrag 
durch Immatrikulation in die Hochschule aufge-
nommen. Durch die Immatrikulation wird der/die 
Studienbewerber/in für die Dauer der Immatrikula-
tion Mitglied der Hochschule mit den daraus fol-
genden, in der Grundordnung der Hochschule 
sowie aus der Satzung der Studentenschaft und 
sonstigen Ordnungen näher beschriebenen Rech-
ten und Pflichten. 
 
(2) Ein/e Studienbewerber/in ist für einen Studien-
gang zu immatrikulieren, wenn er/sie die hierfür 
erforderliche Qualifikation nachweist und kein 
Zugangshindernis vorliegt. 
 
(3) Die Immatrikulation erfolgt für einen Studien-
gang oder für mehrere Studiengänge, für den oder 
für die der/die Studienbewerber/in die Vorausset-
zungen nach Abs. 2 erfüllt. Als Studiengang gilt 

auch ein von der Hochschule angebotenes weiter-
bildendes Studium gem. § 16 des Brandenburgi-
schen Hochschulgesetzes, das einen Studiengang i. 
S. des § 8 des Brandenburgischen Hochschulgeset-
zes gleichwertig ist und mit einer Hochschulprü-
fung abgeschlossen wird. Ein/e Studienbewer-
ber/in kann gleichzeitig für mehrere Studiengänge, 
für die eine Zulassungsbeschränkung mit Auswahl-
verfahren besteht, durch das Studienbewerber 
vom Erststudium ausgeschlossen werden, nur 
eingeschrieben werden, wenn dies wegen einer für 
den berufsqualifizierenden Abschluss vorgeschrie-
benen Studiengangkombination erforderlich ist. 
 
(4) Der/die Studienbewerber/in wird mit der Im-
matrikulation Mitglied des Fachbereichs, der den 
von ihm/ihr gewählten Studiengang anbietet. Ist 
der vom Studienbewerber gewählte Studiengang 
oder sind die gewählten Studiengänge mehreren 
Fachbereichen zugeordnet, so hat der/die Studien-
bewerber/in bei der Immatrikulation den Fachbe-
reich zu wählen, in dem er/sie Mitglied sein will. 
 
(5) Ist ein/e Student/in an mehr als einer Hoch-
schule im Land Brandenburg bzw. Berlin immatri-
kuliert, muss er/sie sich entscheiden, an welcher 
Hochschule er/sie die Mitgliedsrechte ausüben 
will. Die Immatrikulations- und Rückmeldegebüh-
ren sind dann an dieser Hochschule zu entrichten; 
die Zahlung ist der/den anderen Hochschule/n 
gegenüber nachzuweisen. 
 
(6) Die Immatrikulation kann unbeschadet der 
Verpflichtung zur Rückmeldung befristet werden, 
 
a) wenn der gewählte Studiengang an der Hoch-

schule nur teilweise angeboten wird, 
 

b) wenn der gewählte Studiengang Zulassungs-
beschränkungen unterliegt, für einen Teil die-
ses Studiengangs eine höhere Ausbildungska-
pazität als für einen späteren Teil besteht und 
gewährleistet ist, dass der/die Student/in 
sein/ihr Studium an anderen Hochschulen 
fortsetzen kann, 
 

c) wenn die Zulassung aus anderen Gründen auf 
einen Teil des Studienganges beschränkt ist. 

 
(7) Die Hochschule hat von den Studienbewer-
bern/innen die personenbezogenen Daten zu er-
heben, die für Zwecke der Hochschulstatistik und 
Planung angeordneten Erhebungen und Untersu-
chungen erforderlich sind. 
 
 

§ 3 
Voraussetzungen der Immatrikulation 
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(1) Die Qualifikation für ein Studium wird durch ein 
Zeugnis der Fachhochschulreife, der Hochschulrei-
fe oder eine als gleichwertig anerkannte Vorbil-
dung nachgewiesen. 
 
(2) Als weitere Voraussetzung für die Immatrikula-
tion kann der Nachweis einer besonderen Vorbil-
dung, eines Vorpraktikums und/oder der Nachweis 
künstlerisch-gestalterischer bzw. studiengangsbe-
zogener Fähigkeiten gefordert werden, soweit dies 
die Prüfungsordnung vorsieht. 
 
(3) Für Studiengänge, bei denen Zulassungszahlen 
festgesetzt sind, setzt die Immatrikulation den 
Nachweis über die Zuweisung eines Studienplatzes 
voraus. Dieser Nachweis ist entbehrlich, wenn 
Studienbewerber/innen, welche die im BbgHG, § 
14, geforderten Kenntnisse und Fähigkeiten in 
einer Einstufungsprüfung nachgewiesen haben, die 
Immatrikulation in ein höheres Fachsemester be-
antragen, für das Zulassungszahlen nicht festge-
setzt sind. 
 
(4) Über die Anrechnung von Studien- und Prü-
fungsleistungen an anderen Hochschulen in dem 
selben Studiengang bzw. gleichwertiger Studien- 
und Prüfungsleistungen in anderen Studiengängen 
an anderen Hochschulen im Geltungsbereich des 
Grundgesetzes entscheidet der zuständige Prü-
fungsausschuss. 
Studien- und Prüfungsleistungen, die an anderen 
Hochschulen außerhalb des Geltungsbereichs des 
Grundgesetzes erbracht wurden, werden auf An-
trag anerkannt, wenn ihre Gleichwertigkeit festge-
stellt ist. 
 
(5) Der Zugang zum Aufbaustudium setzt in der 
Regel einen berufsqualifizierenden Abschluss in 
einem vorangegangenen Hochschulstudium vo-
raus. Das Nähere über den Zugang zum Studium 
sowie über die Durchführung und den Abschluss 
des Studiums regelt die Hochschule durch Studien- 
und Prüfungsordnungen. 
 
(6) Eine Immatrikulation von Teilnehmern an ei-
nem weiterbildenden Studium gem. § 16 des Bran-
denburgischen Hochschulgesetzes steht Bewer-
bern mit abgeschlossenem Hochschulstudium und 
solchen Bewerbern offen, die die für eine Teilnah-
me erforderliche Eignung im Beruf oder auf andere 
Weise erworben haben. Wenn wegen Art oder des 
Zwecks des Studiums eine Begrenzung der Teil-
nehmerzahl erforderlich ist und die Zahl der Be-
werber die Aufnahmefähigkeit übersteigt, kann die 
Zulassung zum weiterbildenden Studium durch die 
Hochschule beschränkt werden. 
 

(7) Studienbewerber/innen ohne den Nachweis der 
Qualifikation nach Abs. 1 können unter den Vo-
raussetzungen des § 14 Abs. 1 des Brandenburgi-
schen Hochschulgesetzes (Einstufungsprüfung) 
immatrikuliert werden, die Bestimmungen gem. 
Abs. 2 bleiben unberührt. 
 
 

§ 4 
Ausländische und staatenlose  

Studienbewerber 
 
(1) Studienbewerber/innen, die nicht Deutsche im 
Sinne des Art. 116 des Grundgesetzes sind, können 
soweit keine Zugangshindernisse gem. § 6 der 
Immatrikulationsordnung vorliegen, immatrikuliert 
werden, wenn sie die für den gewählten Studien-
gang erforderliche Qualifikation nachweisen, die 
erforderlichen Nachweise gem. § 3 Abs. 3 der Im-
matrikulationsordnung erbringen, ausreichende 
Kenntnisse der deutschen Sprache besitzen und 
zum Fachstudium zugelassen worden sind. 
 
(2) Die für ein Studium an der Fachhochschule 
Potsdam erforderlichen deutschen Sprachkennt-
nisse werden nachgewiesen durch: 
 
1. Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzu-

gang ausländischer Studienbewerber (DSH). 
2. Test Deutsch als Fremdsprache (TestDaF) mit 

mindestens 2 x Niveaustufe 5 und 2 x Niveau-
stufe 4 mit der Auflage, studienbegleitende 
Sprachkurse im Umfang von ca. 8 Präsenz-
stunden während des ersten Fachsemesters 
abzuleisten.  

3. Feststellungsprüfung eines deutschen Studi-
enkollegs (FSP). 

4. Abitur an einer anerkannten deutschsprachi-
gen Schule im Ausland. 

5. bestandenes Abschlussexamen einer deut-
schen Hochschule. 

6. Kleines deutsches Sprachdiplom, Großes deut-
sches Sprachdiplom sowie die Zentrale Ober-
stufenprüfung des Goethe-Instituts. 

7. Deutsches Sprachdiplom der Kultur-
ministerkonferenz – zweite Stufe. 

 
(3) Über Ausnahmen von den Festlegungen in Abs. 
2 sowie über Befreiung von der DSH-Prüfung ent-
scheidet die Fachhochschule Potsdam im Einzelfall 
auf Antrag.  
 
 

§ 5 
Verfahren 

 
(1) In nicht zulassungsbeschränkten Studiengängen 
setzt die Hochschule eine Bewerbungsfrist fest. Die 
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Immatrikulation ist jeweils für das Wintersemester 
bis zum 15. Juli und für das Sommersemester bis 
zum 15. Januar zu beantragen. 
In begründeten Ausnahmefällen ist den Bewer-
ber/innen eine angemessene Nachfrist einzuräu-
men. 
 
Wintersemester ist die Zeit vom 01.10. bis 31.03., 
Sommersemester die Zeit vom 01.04. bis 30.09. Die 
Vorlesungszeiten sind nicht mit den Verwaltungs-
semestern identisch und werden von der Hoch-
schule in geeigneter Form bekannt gegeben. 
 
(2) Die Immatrikulation für einen Studiengang 
erfolgt auf Antrag des/der Studienbewerbers/in. 
Der Antrag ist innerhalb der von der Hochschule 
oder einer anderen zuständigen Stelle festgesetz-
ten Frist zu stellen. Für den Antrag kann eine be-
stimmte Form vorgeschrieben werden. 
 
(3) Der Immatrikulationsantrag ist auf dem von der 
Hochschule eingeführten Formular schriftlich zu 
stellen. Der Antrag muss enthalten: 
 
1. Angaben über Name, Anschrift, Geburtsda-

tum und -ort, Staatsangehörigkeit der Bewer-
ber sowie Angaben zum gewünschten Studi-
engang und Fachsemester. 
 

2. eine Erklärung darüber, ob in dem gewählten 
Studiengang eine Vor-, Zwischen- oder Ab-
schlussprüfung endgültig nicht bestanden 
wurde. 
 

3. eine Erklärung darüber, in welchen Studien-
gängen und in welchen Studienzeiten der Be-
werber bereits an anderen Hochschulen im-
matrikuliert ist  
oder gewesen ist. 

 
(4) Mit dem Antrag sind vorzulegen: 
 
1. der Nachweis über die Hochschulzugangsbe-

rechtigung für den gewählten Studiengang in 
amtlich beglaubigter Form, erforderlichenfalls 
in einer von einem vereidigten Gerichtsdol-
metscher/-übersetzer gefertigten und be-
glaubigten Übersetzung. 

 
2. der Zulassungsbescheid, sofern in dem ge-

wählten Studiengang Zulassungsbeschrän-
kungen bestehen. 
 

3. eine Bescheinigung über die Ableistung einer 
praktischen Vorausbildung und/oder den 
Nachweis der künstlerisch gestalterischen 
bzw. studiengangsbezogenen Eignung gem. § 
3  

Abs. 2. 
 
4. bei Studienortwechsel die Exmatrikulations-

bescheinigungen aller vorher besuchten 
Hochschulen und Zeugnisse über gegebenen-
falls abgelegte Vor-, Zwischen- und Ab-
schlussprüfungen. 

 
5. bei der beantragten Einschreibung für ein 

höheres Fachsemester auf Grund von anre-
chenbaren Leistungen eine Anrechnungsbe-
scheinigung durch die zuständigen Prüfungs-
ausschüsse. 

 
6. bei ausländischen Bewerbern der Reisepass. 
 
7. der Nachweis der Krankenkasse über die 

Erfüllung der Versicherungspflicht oder über 
die Befreiung von der Versicherungspflicht. 

 
8. der Nachweis über die Entrichtung der fälli-

gen  Semesterbeiträge. 
 
(5) Der/die immatrikulierte Student/in erhält den 
Studentenausweis der Hoch- 
schule. 
 
 

§ 6 
Versagung der Immatrikulation 

 
(1) Die Immatrikulation ist außer im Falle der feh-
lenden Qualifikation oder fehlender Nachweise 
gem. § 5 Abs. 4 der Immatrikulationsordnung zu 
versagen, 
 
a) wenn der/die Studienbewerber/in in einem 

zulassungsbeschränkten Studiengang nicht zu-
gelassen worden ist. 
 

b) wenn der/die Studienbewerber/in in dem 
gewählten Studiengang eine Vor-, Zwischen- 
oder Abschlussprüfung endgültig nicht be-
standen hat. 
 

c) wenn Krankheiten die Gesundheit anderer 
Hochschulmitglieder gefährden oder den ord-
nungsgemäßen Studienbetrieb erheblich be-
einträchtigen würden. Vor der Entscheidung 
soll den Bewerbern/innen Gelegenheit gege-
ben werden, nachzuweisen, dass der Versa-
gungsgrund nicht besteht (amtsärztliches Gut-
achten). 
 

d) wenn der Nachweis über die Zahlung der zu 
entrichtenden Gebühren und Beiträge durch 
die Bewerber nicht erbracht werden kann. 
Ausnahmen sind hinsichtlich des Studenten-
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schaftsbeitrages in sozialen Härtefällen zuläs-
sig. 

 
(3) Die Immatrikulation kann versagt werden, 
wenn die/der Bewerber/in 
 
a) entmündigt ist oder unter vorläufiger Vor-

mundschaft steht, 
 

b) die für die Immatrikulation vorgeschriebenen 
Formen und Fristen nicht beachtet hat. 

 
(4) Eine Immatrikulation kann widerrufen werden, 
wenn sie 
 
a)  durch Zwang, arglistige Täuschung oder Be-

stechung herbeigeführt wurde, 
 

b) sich nachträglich Immatrikulationshindernisse 
herausstellen, bei deren Bekanntsein die Im-
matrikulation hätte versagt werden müssen. 

 
 

§ 7 
Mitwirkungspflichten 

 
Der/die Student/in ist verpflichtet, der Hochschule 
unverzüglich mitzuteilen: 
 
a) die Änderung des Namens und der Semester- 

oder Heimatanschrift, 
 

b) den Verlust von Studienbuch oder Studenten-
ausweis, 

 
c) Änderungen in Bezug auf die Krankenversi-

cherungspflicht, 
 

d) eine meldepflichtige Krankheit. 
 
 
 
 
 
 

§ 8 
Rückmeldung 

 
(1) Will der/die immatrikulierte Student/in sein/ihr 
Studium nach Ablauf des Studienhalbjahres (Se-
mester) an der Hochschule in demselben Studien-
gang fortsetzen, so muss er/sie sich innerhalb der 
von der Hochschule festgesetzten und bekannt 
gegebenen Fristen zurückmelden. 
Die Bekanntgabe erfolgt in der Regel durch Aus-
hänge und durch das Vorlesungsverzeichnis. Dar-
über hinaus können andere Medien genutzt wer-

den. Die Studierenden können sich persönlich oder 
schriftlich zurückmelden. 
 
(2) Bei der Rückmeldung sind folgende Unterlagen 
vorzulegen: 
 
1. ggf. Änderungsmitteilung gem. § 7 

 
2. der Nachweis über die Zahlung der fälligen 

Semesterbeiträge und Gebühren 
 
Ohne diese Nachweise gilt die Rückmeldung als 
nicht erfolgt. 
 
(3) § 2 Abs. 4 der Immatrikulations- und Zulas-
sungsordnung gilt entsprechend, sofern der Stu-
dent/die Studentin seine/ihre Mitgliedschaftsrech-
te künftig in einem anderen Fachbereich ausüben 
will. 
 
 

§ 9 
Beurlaubung 

 
(1) Ein/e Student/in ist auf schriftlichen Antrag für 
die Dauer der Ableistung einer Dienstpflicht im 
Sinne des § 34 HRG zu beurlauben. Dem Antrag ist 
eine amtlich beglaubigte Ablichtung des Beschei-
des über die Dienstpflicht beizufügen. 
 
(2) Ein(e) Student(in) kann bis zum Ende der Rück-
meldepflicht, in Ausnahmefällen auch noch inner-
halb von zwei Monaten nach Semesterbeginn auf 
schriftlichen Antrag hin beurlaubt werden. Die 
Beurlaubung ist nur für volle Semester und in der 
Regel nur für jeweils höchstens zwei aufeinander-
folgende Semester zulässig. Will der/die Student/in 
während er Dauer des Studiums eines Studiengan-
ges mehr als vier Semester beurlaubt werden, 
muss er/sie wichtige Gründe nachweisen. Beurlau-
bungen nach Abs. 1 werden auf die ersten vier 
Semester nicht angerechnet. 
 
(3) Wichtige Gründe im Sinne des Abs. 2 sind z.B.: 
 
1. gesundheitliche Gründe des/der Student/in, 

 
2. Studienaufenthalte im Ausland, 

 
3. Ableistung eines im Studienplan oder in der 

Prüfungsordnung vorgesehenen Praktikums, 
das nicht Teil des Studiums ist, 
 

4. Tätigkeit in der akademischen oder studenti-
schen Selbstverwaltung, 
 

5. Schwangerschaft und Kinderbetreuung. 
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(4) Dem Antrag auf Beurlaubung sind beizufügen: 
 
1. das ausgefüllte Beurlaubungsformular, 

 
2. der Studentenausweis, 

 
3. der Nachweis über die Zahlung der zu entrich-

tenden Semesterbeiräge und Gebühren, 
 

4. Nachweise für das Bestehen eines wichtigen 
Grundes. 

 
(5) Während der Beurlaubung behält der/die Stu-
dent/in seine/ihre Rechte als Mitglied, er ist jedoch 
in der Regel nicht berechtigt, in dieser Zeit an der 
Hochschule Lehrveranstaltungen zu besuchen und 
Leistungsnachweise zu erbringen. Über Ausnah-
men entscheidet der/ Dekan/in im Auftrag des/der 
Rektors/in. Seine Beitragspflicht wird durch die 
Beurlaubung nicht berührt. Die Möglichkeiten zur 
Befreiung von der Beitragspflicht sind in den jewei-
ligen Gebührenordnungen geregelt. 
 
(6) Eine Beurlaubung für das erste Fachsemester ist 
nicht zulässig. Urlaubssemester werden nicht als 
Fachsemester angerechnet. 
 
 
 

§ 10 
Exmatrikulation auf eigenen Antrag 

 
(1) Ein(e) Student(in) ist auf seinen/ihren schriftli-
chen Antrag hin jederzeit zu exmatrikulieren. 
 
(2) Dem Antrag sind folgende Unterlagen beizufü-
gen: 
 
1. Studentenausweis, 

 
2. das ausgefüllte Exmatrikulationsformular, 

 
3. die Bescheinigung über die Entlassung von 

Verbindlichkeiten gegenüber Hochschulein-
richtungen bzw. der Nachweis über die Ein-
zahlung zu entrichtender Gebühren oder Bei-
träge. 

 
(3) Die Exmatrikulation erfolgt zu dem beantragten 
Zeitpunkt oder soweit nichts anderes beantragt ist, 
zum Ende des laufenden Semester. Dem/der Stu-
dent/in ist eine Bescheinigung über die Exmatriku-
lation auszuhändigen oder zu übersenden. Eine 
rückwirkende Exmatrikulation ist ausgeschlossen. 
 
 

§ 11 
Exmatrikulation aus besonderem Grund 

 
(1)Ein(e) Student(in) ist zu exmatrikulieren, wenn 
 
1. die Immatrikulation durch Zwang, arglistige 

Täuschung oder Bestechung herbeigeführt 
wurde oder 
 

2. in einem Studiengang mit Zulassungsbe-
schränkung die Rücknahme des Zulassungs-
bescheides unanfechtbar oder sofort voll-
ziehbar ist. 
 

3. Gebühren und Beiträge, einschließlich der 
Sozialbeiträge zum Studentenwerk, trotz 
Mahnung und Androhung der Exmatrikulation 
nicht gezahlt wurden. 
 

4. er/sie eine Abschlussprüfung bestanden oder 
eine Vor-, Zwischen- oder Abschlussprüfung 
endgültig nicht bestanden oder nach den 
Bestimmungen, die für sein/ihr Studium maß-
gebend sind, den Prüfungsanspruch verloren 
hat. 

 
(2) Ein/e Student/in ist zu exmatrikulieren, wenn 
 
1. nach der Immatrikulation Tatsachen bekannt 

werden oder eintreten, die zur Versagung der 
Immatrikulation geführt hätten. 
 

2. er/sie die für das Rückmeldeverfahren vorge-
schriebenen Fristen versäumt hat. 
 

3. der Studiengang, für den er/sie eingeschrie-
ben ist, nicht fortgeführt wird und gewährleis-
tet ist, dass er/sie sein/ihr Studium an einer 
anderen Hochschule des Landes fortführen 
kann. 

 
(3) Ein/e Student/in kann exmatrikuliert werden, 
wenn er/sie einen Ordnungsverstoß im Sinne von § 
31 BbgHG begangen hat. 
 
(4) Vor einer Exmatrikulation ist der Studen-
tin/dem Studenten Gelegenheit zu geben, sich zu 
den für die Entscheidung erheblichen Tatsachen zu 
äußern. Eine Exmatrikulation nach den Absätzen 1 
und 2 ist dem/der Student/in schriftlich mit Be-
gründung und Rechtsbehelfbelehrung bekannt zu 
geben. Sie wird nach Rechtskraft der Entscheidung 
durch Aushändigung oder Zustellung einer ent-
sprechenden Bescheinigung, in der das Datum des 
Wirksamwerdens der Exmatrikulation anzugeben 
ist, vollzogen. 
 
(5) Die Wirkung der Exmatrikulation bestimmt sich 
nach dem Verwaltungsverfahrensgesetz. 
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Über die Exmatrikulation erhält der/die Student/in 
auf Antrag einen Nachweis. Mit der Exmatrikulati-
on erlischt die Mitgliedschaft an der Hochschule. 
Wird die Exmatrikulation ausgesprochen, weil 
der/die Student/in sich nicht zurückgemeldet hat, 
tritt die Wirkung der Exmatrikulation mit dem 
letzten Tag des Semesters ein, zu dem er/sie sich 
immatrikuliert bzw. letztmalig zurückgemeldet hat. 
 
 

§ 12 
Studiengangwechsel 

 
Der Wechsel des Studiengangs bedarf der Zustim-
mung der Hochschule. Für den Wechsel eines Stu-
dienganges gelten die Bestimmungen über die 
erstmalige Einschreibung. 
 
 

§ 13 
Gasthörerschaft 

 
(1) Zu bestimmten Lehrveranstaltungen können als 
Gasthörer nichtimmatrikulierte Personen bis zum 
Umfang von 8 Semester-Wochenstunden zugelas-
sen werden, auch wenn sie die Hochschulzugangs-
berechtigung gemäß § 25 ff. BbgHG nicht nachwei-
sen können. 
Studenten anderer Hochschulen sind als Gasthörer 
zuzulassen. Für Gasthörer sind folgende Daten zu 
erheben: 
- Name 
- Vorname 
- Geschlecht 
- Anschrift 
- Geburtsmonat und -jahr 
- Staatsangehörigkeit 
- Fachrichtung 
- Bezeichnung der Hochschule. 

 
(2) Die Gasthörerschaft ist gebührenpflichtig. Nä-
heres regelt die Gebührenordnung der Fachhoch-
schule Potsdam. 
 
 

§ 14 
Schlussvorschriften 

 
(1) Die nach dieser Zulassungs- und Immatrikulati-
onsordnung von der Hochschule festzusetzenden 
Fristen sind hochschulüblich bekannt zu geben. 
 
(2) Diese Zulassungs- und Immatrikulationsord-
nung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in 
den „Amtlichen Bekanntmachungen der Fachhoch-
schule Potsdam“ in Kraft. 
 

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Grün-
dungssenats der Fachhochschule Potsdam vom 
29.06.1992 sowie der Genehmigung des Ministeri-
ums für Wissenschaft, Forschung und Kultur vom 
12.11.1992 und der Änderungssatzungen vom 
1.07.1998, 31.01.2001 und 04.08.2003. 
 
 
 
 
Prof. Dr. Helene Kleine 
Rektorin 
 
 
Potsdam, 05.08.2003 
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	§ 1 
	Zulassung zum Studium
	(1) Ist ein Studiengang an der Fachhochschule Potsdam zulassungsbeschränkt, erfolgt die Vergabe der Studienplätze auf der Grundlage der Hochschulvergabeverordnung des Landes Brandenburg (HVVBbg).(2) Bei zulassungsbeschränkten Studiengängen, in denen durch eine Feststellungsprüfung die studiengangbezogene Eignung festgestellt wird, bestimmt sich der Grad der Qualifikation nach § 7 Abs. 3 Buchstabe a HVVBbg durch das Ergebnis der Feststellungsprüfung. Die Bewertungskriterien und der Verfahrensablauf der Feststellungsprüfung sind in der Feststellungsordnung des jeweiligen Studiengangs geregelt.
	(4) Der/die Studienbewerber/in wird mit der Immatrikulation Mitglied des Fachbereichs, der den von ihm/ihr gewählten Studiengang anbietet. Ist der vom Studienbewerber gewählte Studiengang oder sind die gewählten Studiengänge mehreren Fachbereichen zugeordnet, so hat der/die Studienbewerber/in bei der Immatrikulation den Fachbereich zu wählen, in dem er/sie Mitglied sein will.
	(3) Die Studienplätze in zulassungsbeschränkten berufsbegleitenden Studiengängen werden im Ergebnis eines Auswahlverfahrens vergeben. Das Verfahren regelt der zuständige Fachbereichsrat durch Satzung.
	(5) Ist ein/e Student/in an mehr als einer Hochschule im Land Brandenburg bzw. Berlin immatrikuliert, muss er/sie sich entscheiden, an welcher Hochschule er/sie die Mitgliedsrechte ausüben will. Die Immatrikulations- und Rückmeldegebühren sind dann an dieser Hochschule zu entrichten; die Zahlung ist der/den anderen Hochschule/n gegenüber nachzuweisen.
	(4) In zulassungsbeschränkten Studiengängen, in denen Auswahlverfahren gem. §7 Abs. 4 HVVBbg durchgeführt werden, regelt der zuständige Fachbereichsrat die Bewertungsmaßstäbe und das Verfahren durch Satzung gem. § 11 HVVBbg.
	(5) Die Satzungen nach Abs. 3 und 4 bedürfen der Genehmigung der Präsidentin/des Präsidenten bzw. der Rektorin/des Rektors.
	(6) Die Immatrikulation kann unbeschadet der Verpflichtung zur Rückmeldung befristet werden,
	a) wenn der gewählte Studiengang an der Hochschule nur teilweise angeboten wird,
	§ 2 
	Allgemeines zur Immatrikulation
	b) wenn der gewählte Studiengang Zulassungsbeschränkungen unterliegt, für einen Teil dieses Studiengangs eine höhere Ausbildungskapazität als für einen späteren Teil besteht und gewährleistet ist, dass der/die Student/in sein/ihr Studium an anderen Hochschulen fortsetzen kann,
	(1) Der/die Studienbewerber/in wird auf Antrag durch Immatrikulation in die Hochschule aufgenommen. Durch die Immatrikulation wird der/die Studienbewerber/in für die Dauer der Immatrikulation Mitglied der Hochschule mit den daraus folgenden, in der Grundordnung der Hochschule sowie aus der Satzung der Studentenschaft und sonstigen Ordnungen näher beschriebenen Rechten und Pflichten.
	c) wenn die Zulassung aus anderen Gründen auf einen Teil des Studienganges beschränkt ist.
	(7) Die Hochschule hat von den Studienbewerbern/innen die personenbezogenen Daten zu erheben, die für Zwecke der Hochschulstatistik und Planung angeordneten Erhebungen und Untersuchungen erforderlich sind.
	(2) Ein/e Studienbewerber/in ist für einen Studiengang zu immatrikulieren, wenn er/sie die hierfür erforderliche Qualifikation nachweist und kein Zugangshindernis vorliegt.
	(3) Die Immatrikulation erfolgt für einen Studiengang oder für mehrere Studiengänge, für den oder für die der/die Studienbewerber/in die Voraussetzungen nach Abs. 2 erfüllt. Als Studiengang gilt auch ein von der Hochschule angebotenes weiterbildendes Studium gem. § 16 des Brandenburgischen Hochschulgesetzes, das einen Studiengang i. S. des § 8 des Brandenburgischen Hochschulgesetzes gleichwertig ist und mit einer Hochschulprüfung abgeschlossen wird. Ein/e Studienbewerber/in kann gleichzeitig für mehrere Studiengänge, für die eine Zulassungsbeschränkung mit Auswahlverfahren besteht, durch das Studienbewerber vom Erststudium ausgeschlossen werden, nur eingeschrieben werden, wenn dies wegen einer für den berufsqualifizierenden Abschluss vorgeschriebenen Studiengangkombination erforderlich ist.
	§ 3
	Voraussetzungen der Immatrikulation
	(7) Studienbewerber/innen ohne den Nachweis der Qualifikation nach Abs. 1 können unter den Voraussetzungen des § 14 Abs. 1 des Brandenburgischen Hochschulgesetzes (Einstufungsprüfung) immatrikuliert werden, die Bestimmungen gem. Abs. 2 bleiben unberührt.
	(1) Die Qualifikation für ein Studium wird durch ein Zeugnis der Fachhochschulreife, der Hochschulreife oder eine als gleichwertig anerkannte Vorbildung nachgewiesen.
	(2) Als weitere Voraussetzung für die Immatrikulation kann der Nachweis einer besonderen Vorbildung, eines Vorpraktikums und/oder der Nachweis künstlerisch-gestalterischer bzw. studiengangsbezogener Fähigkeiten gefordert werden, soweit dies die Prüfungsordnung vorsieht.
	§ 4
	Ausländische und staatenlose 
	Studienbewerber
	(1) Studienbewerber/innen, die nicht Deutsche im Sinne des Art. 116 des Grundgesetzes sind, können soweit keine Zugangshindernisse gem. § 6 der Immatrikulationsordnung vorliegen, immatrikuliert werden, wenn sie die für den gewählten Studiengang erforderliche Qualifikation nachweisen, die erforderlichen Nachweise gem. § 3 Abs. 3 der Immatrikulationsordnung erbringen, ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache besitzen und zum Fachstudium zugelassen worden sind.
	(3) Für Studiengänge, bei denen Zulassungszahlen festgesetzt sind, setzt die Immatrikulation den Nachweis über die Zuweisung eines Studienplatzes voraus. Dieser Nachweis ist entbehrlich, wenn Studienbewerber/innen, welche die im BbgHG, § 14, geforderten Kenntnisse und Fähigkeiten in einer Einstufungsprüfung nachgewiesen haben, die Immatrikulation in ein höheres Fachsemester beantragen, für das Zulassungszahlen nicht festgesetzt sind.
	(2) Die für ein Studium an der Fachhochschule Potsdam erforderlichen deutschen Sprachkenntnisse werden nachgewiesen durch:
	(4) Über die Anrechnung von Studien- und Prüfungsleistungen an anderen Hochschulen in dem selben Studiengang bzw. gleichwertiger Studien- und Prüfungsleistungen in anderen Studiengängen an anderen Hochschulen im Geltungsbereich des Grundgesetzes entscheidet der zuständige Prüfungsausschuss.
	1. Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang ausländischer Studienbewerber (DSH).
	2. Test Deutsch als Fremdsprache (TestDaF) mit mindestens 2 x Niveaustufe 5 und 2 x Niveaustufe 4 mit der Auflage, studienbegleitende Sprachkurse im Umfang von ca. 8 Präsenzstunden während des ersten Fachsemesters abzuleisten. 
	Studien- und Prüfungsleistungen, die an anderen Hochschulen außerhalb des Geltungsbereichs des Grundgesetzes erbracht wurden, werden auf Antrag anerkannt, wenn ihre Gleichwertigkeit festgestellt ist.
	3. Feststellungsprüfung eines deutschen Studienkollegs (FSP).
	4. Abitur an einer anerkannten deutschsprachigen Schule im Ausland.
	(5) Der Zugang zum Aufbaustudium setzt in der Regel einen berufsqualifizierenden Abschluss in einem vorangegangenen Hochschulstudium voraus. Das Nähere über den Zugang zum Studium sowie über die Durchführung und den Abschluss des Studiums regelt die Hochschule durch Studien- und Prüfungsordnungen.
	5. bestandenes Abschlussexamen einer deutschen Hochschule.
	6. Kleines deutsches Sprachdiplom, Großes deutsches Sprachdiplom sowie die Zentrale Oberstufenprüfung des Goethe-Instituts.
	7. Deutsches Sprachdiplom der Kultur-ministerkonferenz – zweite Stufe.
	(6) Eine Immatrikulation von Teilnehmern an einem weiterbildenden Studium gem. § 16 des Brandenburgischen Hochschulgesetzes steht Bewerbern mit abgeschlossenem Hochschulstudium und solchen Bewerbern offen, die die für eine Teilnahme erforderliche Eignung im Beruf oder auf andere Weise erworben haben. Wenn wegen Art oder des Zwecks des Studiums eine Begrenzung der Teilnehmerzahl erforderlich ist und die Zahl der Bewerber die Aufnahmefähigkeit übersteigt, kann die Zulassung zum weiterbildenden Studium durch die Hochschule beschränkt werden.
	(3) Über Ausnahmen von den Festlegungen in Abs. 2 sowie über Befreiung von der DSH-Prüfung entscheidet die Fachhochschule Potsdam im Einzelfall auf Antrag. 
	§ 5
	Verfahren
	(1) In nicht zulassungsbeschränkten Studiengängen setzt die Hochschule eine Bewerbungsfrist fest. Die Immatrikulation ist jeweils für das Wintersemester bis zum 15. Juli und für das Sommersemester bis zum 15. Januar zu beantragen.
	Abs. 2.
	4. bei Studienortwechsel die Exmatrikulationsbescheinigungen aller vorher besuchten Hochschulen und Zeugnisse über gegebenenfalls abgelegte Vor-, Zwischen- und Abschlussprüfungen.
	In begründeten Ausnahmefällen ist den Bewerber/innen eine angemessene Nachfrist einzuräumen.
	Wintersemester ist die Zeit vom 01.10. bis 31.03., Sommersemester die Zeit vom 01.04. bis 30.09. Die Vorlesungszeiten sind nicht mit den Verwaltungssemestern identisch und werden von der Hochschule in geeigneter Form bekannt gegeben.
	5. bei der beantragten Einschreibung für ein höheres Fachsemester auf Grund von anrechenbaren Leistungen eine Anrechnungsbescheinigung durch die zuständigen Prüfungsausschüsse.
	(2) Die Immatrikulation für einen Studiengang erfolgt auf Antrag des/der Studienbewerbers/in. Der Antrag ist innerhalb der von der Hochschule oder einer anderen zuständigen Stelle festgesetzten Frist zu stellen. Für den Antrag kann eine bestimmte Form vorgeschrieben werden.
	6. bei ausländischen Bewerbern der Reisepass.
	7. der Nachweis der Krankenkasse über die Erfüllung der Versicherungspflicht oder über die Befreiung von der Versicherungspflicht.
	8. der Nachweis über die Entrichtung der fälligen  Semesterbeiträge.
	(3) Der Immatrikulationsantrag ist auf dem von der Hochschule eingeführten Formular schriftlich zu stellen. Der Antrag muss enthalten:
	(5) Der/die immatrikulierte Student/in erhält den Studentenausweis der Hoch-schule.
	1. Angaben über Name, Anschrift, Geburtsdatum und -ort, Staatsangehörigkeit der Bewerber sowie Angaben zum gewünschten Studiengang und Fachsemester.
	§ 6
	Versagung der Immatrikulation
	2. eine Erklärung darüber, ob in dem gewählten Studiengang eine Vor-, Zwischen- oder Abschlussprüfung endgültig nicht bestanden wurde.
	(1) Die Immatrikulation ist außer im Falle der fehlenden Qualifikation oder fehlender Nachweise gem. § 5 Abs. 4 der Immatrikulationsordnung zu versagen,
	3. eine Erklärung darüber, in welchen Studiengängen und in welchen Studienzeiten der Bewerber bereits an anderen Hochschulen immatrikuliert ist 
	a) wenn der/die Studienbewerber/in in einem zulassungsbeschränkten Studiengang nicht zugelassen worden ist.
	oder gewesen ist.
	b) wenn der/die Studienbewerber/in in dem gewählten Studiengang eine Vor-, Zwischen- oder Abschlussprüfung endgültig nicht bestanden hat.
	(4) Mit dem Antrag sind vorzulegen:
	1. der Nachweis über die Hochschulzugangsberechtigung für den gewählten Studiengang in amtlich beglaubigter Form, erforderlichenfalls in einer von einem vereidigten Gerichtsdolmetscher/-übersetzer gefertigten und beglaubigten Übersetzung.
	c) wenn Krankheiten die Gesundheit anderer Hochschulmitglieder gefährden oder den ordnungsgemäßen Studienbetrieb erheblich beeinträchtigen würden. Vor der Entscheidung soll den Bewerbern/innen Gelegenheit gegeben werden, nachzuweisen, dass der Versagungsgrund nicht besteht (amtsärztliches Gutachten).
	2. der Zulassungsbescheid, sofern in dem gewählten Studiengang Zulassungsbeschränkungen bestehen.
	3. eine Bescheinigung über die Ableistung einer praktischen Vorausbildung und/oder den Nachweis der künstlerisch gestalterischen bzw. studiengangsbezogenen Eignung gem. § 3 
	d) wenn der Nachweis über die Zahlung der zu entrichtenden Gebühren und Beiträge durch die Bewerber nicht erbracht werden kann. Ausnahmen sind hinsichtlich des Studentenschaftsbeitrages in sozialen Härtefällen zulässig.
	(2) Bei der Rückmeldung sind folgende Unterlagen vorzulegen:
	(3) Die Immatrikulation kann versagt werden, wenn die/der Bewerber/in
	1. ggf. Änderungsmitteilung gem. § 7
	a) entmündigt ist oder unter vorläufiger Vormundschaft steht,
	2. der Nachweis über die Zahlung der fälligen Semesterbeiträge und Gebühren
	b) die für die Immatrikulation vorgeschriebenen Formen und Fristen nicht beachtet hat.
	Ohne diese Nachweise gilt die Rückmeldung als nicht erfolgt.
	(4) Eine Immatrikulation kann widerrufen werden, wenn sie
	(3) § 2 Abs. 4 der Immatrikulations- und Zulassungsordnung gilt entsprechend, sofern der Student/die Studentin seine/ihre Mitgliedschaftsrechte künftig in einem anderen Fachbereich ausüben will.
	a)  durch Zwang, arglistige Täuschung oder Bestechung herbeigeführt wurde,
	b) sich nachträglich Immatrikulationshindernisse herausstellen, bei deren Bekanntsein die Immatrikulation hätte versagt werden müssen.
	§ 9
	Beurlaubung
	§ 7
	(1) Ein/e Student/in ist auf schriftlichen Antrag für die Dauer der Ableistung einer Dienstpflicht im Sinne des § 34 HRG zu beurlauben. Dem Antrag ist eine amtlich beglaubigte Ablichtung des Bescheides über die Dienstpflicht beizufügen.
	Mitwirkungspflichten
	Der/die Student/in ist verpflichtet, der Hochschule unverzüglich mitzuteilen:
	a) die Änderung des Namens und der Semester- oder Heimatanschrift,
	(2) Ein(e) Student(in) kann bis zum Ende der Rückmeldepflicht, in Ausnahmefällen auch noch innerhalb von zwei Monaten nach Semesterbeginn auf schriftlichen Antrag hin beurlaubt werden. Die Beurlaubung ist nur für volle Semester und in der Regel nur für jeweils höchstens zwei aufeinanderfolgende Semester zulässig. Will der/die Student/in während er Dauer des Studiums eines Studienganges mehr als vier Semester beurlaubt werden, muss er/sie wichtige Gründe nachweisen. Beurlaubungen nach Abs. 1 werden auf die ersten vier Semester nicht angerechnet.
	b) den Verlust von Studienbuch oder Studentenausweis,
	c) Änderungen in Bezug auf die Krankenversicherungspflicht,
	d) eine meldepflichtige Krankheit.
	(3) Wichtige Gründe im Sinne des Abs. 2 sind z.B.:
	1. gesundheitliche Gründe des/der Student/in,
	§ 8
	Rückmeldung
	2. Studienaufenthalte im Ausland,
	(1) Will der/die immatrikulierte Student/in sein/ihr Studium nach Ablauf des Studienhalbjahres (Semester) an der Hochschule in demselben Studiengang fortsetzen, so muss er/sie sich innerhalb der von der Hochschule festgesetzten und bekannt gegebenen Fristen zurückmelden.
	3. Ableistung eines im Studienplan oder in der Prüfungsordnung vorgesehenen Praktikums, das nicht Teil des Studiums ist,
	4. Tätigkeit in der akademischen oder studentischen Selbstverwaltung,
	Die Bekanntgabe erfolgt in der Regel durch Aushänge und durch das Vorlesungsverzeichnis. Darüber hinaus können andere Medien genutzt werden. Die Studierenden können sich persönlich oder schriftlich zurückmelden.
	5. Schwangerschaft und Kinderbetreuung.
	(4) Dem Antrag auf Beurlaubung sind beizufügen:
	(1)Ein(e) Student(in) ist zu exmatrikulieren, wenn
	1. das ausgefüllte Beurlaubungsformular,
	1. die Immatrikulation durch Zwang, arglistige Täuschung oder Bestechung herbeigeführt wurde oder
	2. der Studentenausweis,
	3. der Nachweis über die Zahlung der zu entrichtenden Semesterbeiräge und Gebühren,
	2. in einem Studiengang mit Zulassungsbeschränkung die Rücknahme des Zulassungsbescheides unanfechtbar oder sofort vollziehbar ist.
	4. Nachweise für das Bestehen eines wichtigen Grundes.
	3. Gebühren und Beiträge, einschließlich der Sozialbeiträge zum Studentenwerk, trotz Mahnung und Androhung der Exmatrikulation nicht gezahlt wurden.
	(5) Während der Beurlaubung behält der/die Student/in seine/ihre Rechte als Mitglied, er ist jedoch in der Regel nicht berechtigt, in dieser Zeit an der Hochschule Lehrveranstaltungen zu besuchen und Leistungsnachweise zu erbringen. Über Ausnahmen entscheidet der/ Dekan/in im Auftrag des/der Rektors/in. Seine Beitragspflicht wird durch die Beurlaubung nicht berührt. Die Möglichkeiten zur Befreiung von der Beitragspflicht sind in den jeweiligen Gebührenordnungen geregelt.
	4. er/sie eine Abschlussprüfung bestanden oder eine Vor-, Zwischen- oder Abschlussprüfung endgültig nicht bestanden oder nach den Bestimmungen, die für sein/ihr Studium maßgebend sind, den Prüfungsanspruch verloren hat.
	(6) Eine Beurlaubung für das erste Fachsemester ist nicht zulässig. Urlaubssemester werden nicht als Fachsemester angerechnet.
	(2) Ein/e Student/in ist zu exmatrikulieren, wenn
	1. nach der Immatrikulation Tatsachen bekannt werden oder eintreten, die zur Versagung der Immatrikulation geführt hätten.
	§ 10
	2. er/sie die für das Rückmeldeverfahren vorgeschriebenen Fristen versäumt hat.
	Exmatrikulation auf eigenen Antrag
	(1) Ein(e) Student(in) ist auf seinen/ihren schriftlichen Antrag hin jederzeit zu exmatrikulieren.
	3. der Studiengang, für den er/sie eingeschrieben ist, nicht fortgeführt wird und gewährleistet ist, dass er/sie sein/ihr Studium an einer anderen Hochschule des Landes fortführen kann.
	(2) Dem Antrag sind folgende Unterlagen beizufügen:
	1. Studentenausweis,
	(3) Ein/e Student/in kann exmatrikuliert werden, wenn er/sie einen Ordnungsverstoß im Sinne von § 31 BbgHG begangen hat.
	2. das ausgefüllte Exmatrikulationsformular,
	3. die Bescheinigung über die Entlassung von Verbindlichkeiten gegenüber Hochschuleinrichtungen bzw. der Nachweis über die Einzahlung zu entrichtender Gebühren oder Beiträge.
	(4) Vor einer Exmatrikulation ist der Studentin/dem Studenten Gelegenheit zu geben, sich zu den für die Entscheidung erheblichen Tatsachen zu äußern. Eine Exmatrikulation nach den Absätzen 1 und 2 ist dem/der Student/in schriftlich mit Begründung und Rechtsbehelfbelehrung bekannt zu geben. Sie wird nach Rechtskraft der Entscheidung durch Aushändigung oder Zustellung einer entsprechenden Bescheinigung, in der das Datum des Wirksamwerdens der Exmatrikulation anzugeben ist, vollzogen.
	(3) Die Exmatrikulation erfolgt zu dem beantragten Zeitpunkt oder soweit nichts anderes beantragt ist, zum Ende des laufenden Semester. Dem/der Student/in ist eine Bescheinigung über die Exmatrikulation auszuhändigen oder zu übersenden. Eine rückwirkende Exmatrikulation ist ausgeschlossen.
	(5) Die Wirkung der Exmatrikulation bestimmt sich nach dem Verwaltungsverfahrensgesetz.
	§ 11
	Exmatrikulation aus besonderem Grund
	Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Gründungssenats der Fachhochschule Potsdam vom 29.06.1992 sowie der Genehmigung des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kultur vom 12.11.1992 und der Änderungssatzungen vom 1.07.1998, 31.01.2001 und 04.08.2003.
	Über die Exmatrikulation erhält der/die Student/in auf Antrag einen Nachweis. Mit der Exmatrikulation erlischt die Mitgliedschaft an der Hochschule. Wird die Exmatrikulation ausgesprochen, weil der/die Student/in sich nicht zurückgemeldet hat, tritt die Wirkung der Exmatrikulation mit dem letzten Tag des Semesters ein, zu dem er/sie sich immatrikuliert bzw. letztmalig zurückgemeldet hat.
	Prof. Dr. Helene KleineRektorin
	§ 12
	Studiengangwechsel
	Der Wechsel des Studiengangs bedarf der Zustimmung der Hochschule. Für den Wechsel eines Studienganges gelten die Bestimmungen über die erstmalige Einschreibung.
	Potsdam, 05.08.2003
	§ 13
	Gasthörerschaft
	(1) Zu bestimmten Lehrveranstaltungen können als Gasthörer nichtimmatrikulierte Personen bis zum Umfang von 8 Semester-Wochenstunden zugelassen werden, auch wenn sie die Hochschulzugangsberechtigung gemäß § 25 ff. BbgHG nicht nachweisen können.
	Studenten anderer Hochschulen sind als Gasthörer zuzulassen. Für Gasthörer sind folgende Daten zu erheben:
	- Name
	- Vorname
	- Geschlecht
	- Anschrift
	- Geburtsmonat und -jahr
	- Staatsangehörigkeit
	- Fachrichtung
	- Bezeichnung der Hochschule.
	(2) Die Gasthörerschaft ist gebührenpflichtig. Näheres regelt die Gebührenordnung der Fachhochschule Potsdam.
	§ 14
	Schlussvorschriften
	(1) Die nach dieser Zulassungs- und Immatrikulationsordnung von der Hochschule festzusetzenden Fristen sind hochschulüblich bekannt zu geben.
	(2) Diese Zulassungs- und Immatrikulationsordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in den „Amtlichen Bekanntmachungen der Fachhochschule Potsdam“ in Kraft.
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